
_ t Jpj-i/i. 

R LESTICAI 

$l/t 

-'-.«i«S/ 4«wiv ? vSWM^ WÜÜ'ÜSJ« ' Ji -- •,. T > . •, V .V . • L" 

S t a t u t e n  
d e r  

Kavserl ichtn Uinvcrsltüt  
z» 

D o r p a t, 

nach  

Anleitung des am 4. May 1799 

Allerhöchst confirmirten Planes, 
nebs t  den  

durch den namentlichen Befehl Sr. Kapserl. Majestät 

am 5 .  Januar  1302  

hinzugekommenen Veränderungen. 

Zum eigenen Gebrauch der Universität gedruckt. 

. ÄIBIieTH: 
> A.CABEM: 
V DORES.r: 

Iu  der  academischen Buchdruckerey  bey  M.  G.  Grenz iuS.  

1 8 o 2* 

_.7 l lr7 A. 

7 . X <> „ 

1 ' *••- - - ,£> > 



i TSÜ Raamatukogu 

HH0M40U 

V 

-4' 
V 

S t a t u t e n  

der  

Kayserlichen Universität zu Dorpat. 

Erster Abschnitt. 
e  Vo» der  Abs ich t  bey  Er r i ch tung  d ieser  Un ivers i tä t .  

§' '* 

Jzyicfc Universität wird für das ganze Rußifche Reich, vorzüglich 
aber für die Ritterschaften Liesiands und Ehstlands errichtet. 

8- 2. 

Es wird dabey erlaubt, in selbige sowohl Personen, die nicht W» zu <>d. 
von Adel sind, als auch Ausländer, in eben der Art, wie bey der"""'""l|1' 
Kayserlichen Universität zu Moseau, aufzunehmen. 

Zweyter Abschnitt. 
Von den Vor rech ten  der  Un ivers i tä t .  

§' 3* 
Da diese Universität zufolge Allerhöchsten Willens Sr. Kaiser- smnnung. 

lichen Majestät errichtet wird, so wird ihr das Recht ertheilr, sich 
Kayserliche Universität zu nennen. 

§• 4. 

Die Universität ist bloö dem Senat untergeordnet, die Professor Jurisdiction 
rcn, die Studirende, nebst allen übrigen Universität?-Beamten iinötit.11"""1 

Dienern aber sollen in allem, außer Civil- und Criminal-Sachcn, un­
ter der Disposition der Universität stehen. 

§• j. 
Alle UniversitätS-Gebäude und eigene Häuser der Professoren sm»»»«, 

oder anderer Universiläts-Beamten, in welchen sie felbst wohnen„u-?.i-mng. 
sind von Einquartierung frey. 

{. 6. 
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§• 6. 

Mienä'ft Die Professoren der Universität, die Lehrer und deren Kinder, 
b'cn!" 8<" sind von allen persönlichen Abgaben befreyt. 

§• 7-
Kuratorium Den Ritterschaften Liesiands und Ehstlands wird verstattet, ans 

ihrer Mitte ein Colleginm von Curatoren zu errichten, welchen die 
desselben. unj) Berufung der Professoren und aller übrigen UniversitätS« 

Beamten, und die speeielle Fürsorge für die Universität obliegt. 
§• 8. 

uniberii. Dieses Collegium der Curatoren ist verpflichtet, mit Zuziehung 
m-'nt.^^^des UniversitätS-RatheS, zur Aufrechthaltung guter Ordnung bey 

der Universität ein Reglement zu entwerfen, selbiges dem Senat zur 
Bestätigung zu unterlegen, und alödcnn aufs sorgfältigste über die 
Beobachtung desselben zn wachen. 

§• 9« 

Personal Der UniversitätS-Rath besteht aus den gesamntten Professoren 
der Universität, und einem Notär zur Führung des Protokolls. 

§• 10. 
Dessen 06- Der Universitäts-Rath soll sich jährlich zweymal versammle», 
liegenhiiten. äm 6je etwanige, zum Besten der Universität gereichende Maasregeln, 

gemeinfchaftlich in Vorschlag zu bringen, und das Verzeichnis; der zu 
haltenden Vorlesungen anzufertigen, über alles dieses aber dein Colle-
gio der Curatoren Vorstellung zu machen. Außerordentliche Sitzun-
gen soll derselbe nur halten, wenn er von dem Curatorio und dem 
Prorektor zusammen berufen wird. 

§ ii. 
S»rist- Im Fall die Universität etwas schriftlich an die Gerichtsbehörden 

iwiWtä"zu erlassen hat, fo geschieht solches durch Connnunieate s.n den 
Senat aber erläßt das Collegium der Curatoren Unterlegungen und 
Berichte, und erhält vom Senat Ukasen. 

§' T2. 
Siegel. Der ganzen Universität, so wie jeder Faeultät derselben, wird 

erlaubt, ein eigenes Siegel zu führen. 
S- > Z -

Recht, Die Universität hat die Befuguiß, Doetoren und Magister zu' 
akademische _ 
Würden zu 
geben. §. 14. 

Buchdrücke- Die Universität bat ihre eigene Buchdruckerey, auch zn größe-
reyundCen-^ gjef&rdmntg der Gelehrsamkeit, eine eigene Censur.Commißion, 

nicht 
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nicht allein für die eigenen herauskommenden Schriften, sondern auch 
für die, von der Universität verschriebenen Bücher, Mtiluulnn und 
alle der Cenfur unterworfenen Aussätze, nach Vorschrift des Allerhöch-
sten namentlichen Befehls vom gtcn Februar d. I , welcher vom di-
rigireuden Senat unter dem igten Februar öffentlich bekannt gemacht 
worden ist, und mittelst welches dieses Geschäft der Sorgfalt und 
Verantwortung der Universitäten noch speciell übertragen worden ist. 

Dieses Ceiisur-Cellegium besteht unter dein Vorsitz des Vice Cu-
ratorS, aus den vier Deeanen und hat seinen eigenen Sccretaire. 
Sämnitliche Professoren sind auf Veranstaltung des Curatorii, Lee-
toren in ihren Fächern. So wie das Collegium der Curatoren die 
Revision diefes ganzen Geschäftes unter sich hat, so verweist es auey 
in einzelnen Fällen, wo es nöthig ist, auf Unterlegung der Cenfurkom-
mißiou oder des Vce-Cnrators, die Erörterung an den großen Uni­
versitätS-Rath, oder entfcheidet auch selbst darüber. Die Cenfur-
Commißion verantwortet für alles, was mit ihrer Genehmigung 
«rfcheint. 

§• 15. 
Alle Professoren und Äecanen, wie auch der Prorector, werden, «.mg. 

fo lange sie ihre Aemter verwalten, zu eben der Klasse gezählt, zu wcl-
cher die, bey der Kayferlichen Aeademie der Künste in ähnlichen Func­
tionen stehende Beamte gerechnet werden. 

§. >s. 
Damit bey öffentlichen academifchen Feyerlichteiten die Vorgefetz- Omat. 

ten der Universität ausgezeichnet feyn mögen, fo wird erlaubt, daß 
der Prorector, die Deeanen und Facultäten sich dabei) dcö auf den 
deutschen Universitäten üblichen Ornates bedienen können 

$• 17. 
Zur Einschränkung des Citrus und Verhinderung der Abtheilung uniform, 

in Landsmannschaften, wodurch fo oft auf auswärtige» Universitäten 
unter der studirenden Jugend Kaltsinn, ja felbst Uneinigkeit entsteht, 
wird den Professoren, Lehrern und Studenten vorgeschrieben, eine 
befonders zu bestimmende Uniform, mit Ausfchließtmg der Gouver­
nements-Uniform, zu tragen. 

5 18. 

Damit nun ein stärkerer Antrieb zur Beziehung diefer Universität Verbindlich-
erweckt, und die Studirenden zur Beschäftigung mit den Wissenschaf. 
ten desto mehr aufgemuntert werden, fo fetten nach Verlauf von 2 uLcrfitae 
Jahren, von der Eröffnung der Universität abgerechnet, von den Ein- TÄZ; 

- gebornen 
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gebornm des Lief- und Ehstländischen Gouvernements, adlichen, h'm 
gerlichen und andern Standes, nur diejenigen zu Aemtern und Stel-
len in diesen Gouvernements angestellt werden, die auf der bemeldeten 
Universttäi zwey Jahre lang studirt haben. Jeder aber, der auf die-
ser Universität studirt hat, ist nach Maaßgabe der erhaltenen Zeugnisse 
und vorhergegangenen Prüfung, nach Inhalt der Ukase voin >6ten 
Deebr. 1790, in Civil-Dienste anzunehmen und als Registrator oder 
in ähnlichen Functionen anzustellen. 

§. 
Vorrecht d-r Denen aus fremden Ländern hieher berufenen Professoren und Lch> 
t-cbicrDunb rern wird erlaubt, (ich nach ihrem Wohlgefallen aus Rußland wieder-

Beamte, um wegzubegeben, und ihr Vermögen, ohne alle Abgabe, mit sich 
hinaus zu nehmen. Gleiches Vorrecht haben auch die Wittwm und 
Kinder der Professoren, Lehrer und Beamten, während eines Zeit-
raums von drey Jahren, nach derselben Ableben. Ueberdem genießen 
die Wittwm aller Professoren, Lehrer nnd Beamten, nach dem Tode 
ihrer Männer, das Wittwen-JaHr, worunter zu verstehen ist, tofj 
ihnen der Gehalt ihres verstorbenen Mannes, von dem Tage seines 
Todes angerechnet, für ein volles Jahr aus der UniversitätS C^sse 
gezahlt wird. 

§. 20. 

Proclama Stirbt ein Mitglied der Universität ohne Erben nnd ohne eine 
^fallen!' Disposition wegen seines Vermögens zu hinterlassen, so soll die Uni-

versität die elwanigen Erben mittelst eines Proelams zum Empfang 
der Verlassenschast vorladen und ihnen dazu, nach Maaßgabe der 
über solche Fälle vorhandenen Verordnungen, einen Termin vorschrei-
den. Meldet sich aber nach erlassenein Proklam, innerhalb der vor-
geschriebenen Frist, kein Erbe, so ist der Nachlaß dem UniversitätS-
Fonds einzuverleiben. 

Dritter Abschnitt. 
Allgemeine Statuten der Universität. 

E r s t e s  K a p i t e l .  
V o m  C o l l e g i o  d e r  C u r a t o r e n .  

§. 21. 
Personal- Das Collegium der Curatoren besteht ans drey sachkundigen 

des . Männern, nemlich aus zwey Curatoren, deren Stelle permanent ist, 
und von welchen die Ritterschaften Liesiands und Ehstlands jede einen 

auf 
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auf ihren Landtägen erwählt und zur Bestätigung in diesem Amte 
dein Senat vorstellet, und auö dein von ihnen zu erwählenden Vi-
ce Curator. 

§. 22. 
Jeder Curator erhält von feiner Provinz einen Substituten, SuWw-

welcher erforderlichen Falls dessen Stelle vertritt. te"' 
§• 23. 

Das Collegium der Curatoren versammelt sich vierzehn Tage vor Dersamm-
jedesmaliger Beendigung der gewöhnlichen Vorlesungen am Orte 
der Universität. 

§ 24. 

Der Vorsitz in diesem Collegio wechselt jährlich am Schlüsse der Vorst,. 
Versammlung unter den bcyden Curatoren nach dem Loose. 

§• M-
Das Collegium der Curatoren sendet die gewöhnlichen halbjähri- D-n-bt an 

gm, so wie die etwanigen außerordentlichen Berichte und von der irt" 
Versammlung beschlossenen Vorstellungen an den Senat. 

§. 26. 
Das Collegium der Curatoren wählt und beruft alle Professoren, sefws 

* bcr 
Lehrer und Beamte nach seiner Ueberzeugnng, ohne auf irgend jeman-
des Emvfehlung zu achten; es ist aber verbunden, auf die moralischen 
Eigenschaften der Anzustellenden vorzüglich Rücksicht zu nehmen. 

§• 27. 

Sollte sich bey diesen Wihlen der Fall ereignen, daß unter denImFa«e-i. 
Curatoren eine Verschiedenheit der Stimmen statt fände, so giebt der ÄTi. 
Vice-Cnrator nach §. 45. seine Stimme und bewürkt durch die auf 6e"Nt. 
tiefe Weise entstehende Mehrheit die Entscheidung; aus welche Art 
auch in allen ähnlichen Fällen zu verfahren ist. 

§. 13. 
Den Professoren und Studirenden wird der sreye Gebrauch der Gebrauch 

Bibliothek, jedoch nach Anordnung des Curatorii, erlaubt. ""tfd."" 

I -9> 

Das Collegium der Curatoren hat den Professoren die möglichste .j*' 
Ordnung und Deutlichkeit der Lehr Vorträge zu empfehlen, und es aCrigf' 
ist die Pflicht desselben, dafür zu wachen, daß keine gefährlichen 
Grundsätze, die den Gesetzen des Reichs und insbesondere der Reli­
gion und den guten Sitten zu zuwider laufen, verbreitet werden. 

§ .  30»  
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^ §• 3 

Ausschli» Würde jemand der Studirenden beharrlich auf verderbten 
p"t"Letu> GrundsAtzen, oder auch ungesittet und unfleißig befunden, fo hat das 
»cnten. Collegium, wenn keine Hoffnung übrig ist, ihn durch väterliche Er-

Mahnungen zu bessern, einen folchen anszufchließen, und aus der 
Stadt zu verweisen. 

H. 31. 
B-fugmß Gleichmäßig foll das Cliratorinm, nach vorläufigem Befchlusse 

stumt-nK°.des Rathes, auch diejenigen Professoren und Lehrer, die in ihrer Ke-
rustpflich. rust.Pflichl nachläßig find, oder einen ärgerliche» Wandel führen, 

ihres Amtes entfetzen. 
§- z». 

Prüfung Das Collegium beprüft das jedesmalige Derzeichniß der Vörie« 
^ Verzctch.' fungen für das folgende halbe Jahr, und sieht darauf, daß fo viel als 

niss-s. möglich alle Wissenschaften vorgetragen werden. 

§- 33-

Das Collegium bestimmt, nach Maasgabe des Fleißes, die Der. 
ur bielü1" theilung der Stipendien unter die ärmern Studirenden, fobald derglei» 

chen Stipendien bey der Universität gestiftet feyn werden. 

§- 34-

V-rpflich- Die Curatoren sind verpflichtet, graduirte und dnrch Talente 
'ällizeze?ch' ausgezeichnete Perfonen an die Universität zu ziehen nnd ihnen Den 
neteSaienfe. Weg zur fernern Ausbildung für den Lehrstuhl, zu erleichtern. 

§• 35-

irv" Das Collegium der Curatoren hat die Aufsicht über die Verwal-
s^beYnb tung der Kasse und aller Fonds der Universität, wie auch aller mit 
«»stalten. 6ev Universität verbundenen Anstalten. Es bewahrt das große Sie-

gel der Universität. 
§. 36. 

Prüfung bcr Es beprfift die von den Lehrern gcfchehenen Vorschläge zur Ver> 
fIr°r$(b?Ä! inehrung der Bibliothek, der Kabinette, Instrumente u. f. w. und 

ti)tt k. entscheidet, ob sie aus der Kasse augeschast werden feilen. 
§> 37-

Anfügt Es hat gleichfalls die Oberaufsicht über dasUniversitäts-Gebäude, 
Gcdäude. wie auch Über die Reparatur und Erweiterung desselben. 

§• 38-

SReciiipn Die im §. 14 festgefetzte Cenfur steht in Absicht ihrer Geschäfte 
b«s«»i»r. und Thätigkeit unter der fpeciellen Revision des Curatorü, fowohl in 

Anfe-
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Ansehung der zu vertreibenden Bücher, als auch der bey der Uni« 
versität stlbst verfaßten oder von Fremden eingegangenen Arbeiten 
und Werken. 

§ .  3 9 .  

Bey jeder halbjährigen Sitznng veranstaltet das Cnratorinm eine V-ranstai-
gemeinfchaftliche Verfammlung aller Lehrer, zur Berathfchlagung S® 
über Vorschläge, die zum Wohl und Nutzen der Universität ge> 
reichen. 

§• 4°» 

Bey jeder neuen Wahl eines Curatoren muß der Abgehende sei« Abidsun-,-i-. 
neu Nachfolger mit allen Gefchäften feines Amtes bekannt machen, "'tofs.™' 

§ 4 ' -  '  

Das Colleginm der Curatoren hat, wenn in Angelegenheiten Stricht „„ 
der Universität Schwierigkeiten eintreten feilten, denen es nicht felb|h^6?Z! 
abhelfen kann, dem Senat zu unterlegen. rigMt<n. 

§ 4-. 
Für die Zeit, da keine Sitzungen gehalten werden, überträgt 

es die Verwaltung dem Vice-Curator nach feiner Instruction. 

§- 43* 

Sur daurenden und guten Erhaltung der bestätigten Verfassung lint^ru. 
6cr Universität, sendet jedes der beyden Gouvernements, jedesmal 
nach Verlauf von fechs Jahren, einen Depntirten auf einen bestimm­
ten Termin an den Ort der Universität zur Formirung einer Cemmisi 
fio», welche die Verwaltung der Curatoren und die ganze Befchaffen» 
heil der Universität zu beprüfen hat. 

§ . 4 4 .  

Im Fall über die Curatoren Klage erheben würde, ist eine aufiK°mm,V°n 
ferordenthche Commißion abzuordnen, welche nach angestellter Um (Ml", 
terfuchung dem Senat z»l berichten hat. 

Z w e y t e s  K a p i t e l .  

Vom V ice-Cura to r .  

V  § .  4 5 .  

Die Curatoren erwählen nach ihrer besten Ueberzeugung aus den d-s 
Mitgliedern der beyden Ritterfchaften einen Vice-Clirater, der eine®«'' rot 
Bürgschaft von 5000 Rbl. zu leisten hat. Sollte bey dieser Wahl 
unter den Curatoren eine Verschiedenheit der Stimmen obwalten, fo 
wird einer der Kandidaten durch das Leos ausgeschlossen. Der Vice» 61 

Curator ist ein Mitglied des Curator«, dergestalt, daß er zwar ge. 

3 wöhn-
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«ähnlich nur den Vortrag und eine eonsultative Stimme, in allen 
Fällen aber, wo eine Verschiedenheit der Stimmen unter den beyden 
Curatoren obwaltet, eine wirkliche Stimme hat, und dadurch die 
Mehrheit bewirkt. 

§. 4«. 

Schriftliche Das Amt des VicoCurators ist permanent; es muß stch derselbe 
tung d-ss-,. aber bey Antritt desselben schriftlich verpflichten, solches gewissenhaft 

»n6 vorschriftmäßig zu verwalten, auch, im Fall die Curatoren ein-
stimmig unzufrieden mit ihm seyn sollten, die Stelle sofort niederznle« 
gen. Falls der Vice Curator beym Abgehen von diesem Posten sich 
von den Curatoren für beleidigt halten feilte, so bleibt ihm das Recht, 
feine gegründete Beschwerde bey dem Senate anzubringen, unbe­
nommen. 

§. 47-
Obliegen» Er muß an 6cm Orte der Universität stets gegenwärtig feyn, 

darf ohne Erlaubniß 6er Curatoren stch nirgend wohin entfernen, 
und hat die ihm vom Collegio ertheilte Instruction genau zu befolgen. 

§• 48-

Rechte. Bey den Sitzungen des Curatorii macht er Vorstellungen und 
Unterlegungen, und hat, wie im L. 45 erwähnt ist, zwar gewöhnlich 
nur eine eonsultative, in 6em daselbst angeführten Falle aber eine 
wirkliche Stimme. Er repräsentirt das Curaterium nach 42 in 
Abwesenheit desselben, führt in feinen Namen 6ie Verwaltung und 
kann alle Verfügungen des akademischen Gerichts fuspendireu. Die 
Gegenwart eines einzelnen Curaters hebt feine Wirksamkeit nicht, 
wohl aber 6ie von beyden, im Fall 6aS ganze Curaterium die Ver-
waltung selbst übernehmen will. Er hat das Recht, zu jeder Zeit 
Eintritt im aeademifchen Gericht und aeademifchen Rath zu haben 
und ihre Aete und Protccolle zur Durchsicht zu fordern. Nicht we­
niger hat er unweigerlichen Zutritt bey allen Vorlesungen der Pro-
fessoren und Docenten, ungleichen hat er den Vorsitz in der Cenfur 
Commißien. Er hat die speeielle Aufsicht über die Sitten der ©tu« 
direnden, trnö in tiefer Rücksicht 6ie Pflicht, den Prorector auf die 
Ergreifung der nöthigen Maaßregeln aufmerksam zu machen. 

§. 49. 

eaffenuer-. Ihm wird von den Curatoren einen der drey Schlüsseln der Kasse 
waitung. anvertraut, auch hat er alle Geld-Auszahlungen zu besorgen, und 

darauf zu sehen, daß solche gehörig in 6en Rechnungs-Büchern ver­
zeichnet wer6en. 
• Im 
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§. SO. 
Im Fall einer Krankheit 06er Abwefenheit kann er, mit Geneh-

migung 6cs Vorsitzende» Curators, 6ie Verwaltung feines Amtes auf 
feine Verantwortung einem an6ern übertragen. 

D r i t t e s  K a p i t e l .  

vBoni Prorector. 
§. 51. 

Der Proreetor wir6 unter Direction des Vice-Curators von M-c>°rs. 
allen ordentlichen Professoren, nach Mehrheit der Stimmen durch 
Ballotiren, welches über alle Professoren anzustellen ist, erwählt. 
Diese Wahl gefchicht jedesmal auf Ein Jahr, nach dessen Ablauf 
diefelbc wiederholt werden muß, ohne jedoch dadurch zu unterfagen, 
daß der gewesene Prorector, wenn die Mehrheit ihm wieder zufielt, 
dieses Amt, im Fall er es behalten will, auch noch länger verwalten 
dürfe. 

§. 5t-
Jeder Professor, 6en die Reihe des Proreetorats triff, hat das Ablehnung 

Recht, Die Führung dieses Amtes von sich abzulehnen, nur muß er m!""" 
Ursachen anführen, 6ie von 6em Curawrio für gegrün6et befunden 
werden. 

$• 53. 
Der abgehende Prorector legt in einer feierlichen Versammlung, swifunq. 

Die das Curaterium veranstaltet, fein Amt mit einer Rede nieder, in 
welcher er feinein Nachfolger die übernommenen Pflichten verhält, und 
empfängt darauf von dcmfelben ein feierliches Verfprechen, sie zu 
erfüllen. Hienächst befchließt letzterer Die Feierlichkeit in feiner neuen 
Würde, gleichfalls mit einer Rede. 

§• 54-
Der Prorector führt den Vorsitz im UniversitätS-Rathe tmD $'dfe 11 nb 

UniversitätS Gericht, ist Der Oberauffeher der UniversitätS-Dieciplin, bei*™'.1 

haftet für Ruhe und Ordnung, besorgt die Einschreibung Der Stu­
denten, ermahnt sie zur Erfüllung- ihrer Pflichten, empfängt von 
ihnen darüber das Verfprechen mit einem Handfchlage, un6 stellt ihnen 
6arauf 6ie Matrikel, nebst einem gedruckten Exemplar des Univer-
sttats- Reglements, zu. 

8 -  s  5  •  

Er emvfängt von jedem Ankommenden, je nachdem sich diestr Zmmatricu. 
zu einer 6er Facultäteu bekannt hat, 6ie Jnmiatriculations Gebühren, 4^«»««. 

und 
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und zwar: von einem Theologen 10 Rubel, von den Übrigen aber 20 
Rubel. Von diesem Einschreibegelb erhält der Prorector den fünften 
Theil, und die andern vier Fünftheile werden zur Universitäts-Kasse 
verrechnet. 

§. 56. 
ift verpflichtet, darauf zu sehen, baß nur für bie immatri-

di-s- Aus. cnlirten Stubenten bie bestimmten Vorlesungen gehalten werben. 
Sic ^sondern Ausnahmen kann nur er bewilligen. Das auf ben 
Universitäten erlaubte Hofpitiren ist unverwehrt. 

§- 57. 

D-Vträg- Zur Vermehrung ber Bibliothek, ber Instrumente und anderer 
" Bibliothek, dem ähnlichen Sachen, wird jedem neu immatrieulirten Studenten 

empfohlen, einen selbst beliebigen Beytrag zu geben. Diese eingehen­
den (Selber sollen in ein besonderes Buch eingetragen und von dem 
Prorector selbst aufbewahrt werben. 

§• 58. 

bltmti Er führt eine monatliche Rechnung über die eingekommenen 
a,tn Ein. Gelder, und liefert selbige nur gegen Quittung des Curatorii ab. 
nwpm vii» 

Führung 
©Ä» fuhrt einen der drey Schlüsseln zur Kasse. 
zur Lasse, §. 60. 

d-s kleinen Er bewahrt das kleinere Siegel. 
Siegels. 

§. 6z. 

Rechte bey Die Erlaubniß zu Disputationen ertheilt er, und kann sie nur 
"Ken!"0* bis zur nächsten Zusammenkunft des Curatorii verweigern. 

V i e r t e s  K a p i t e l .  

Von den Secre ta i ren  und  dem Nota r .  

§• 62. 

A»st-«ung Es werden von dem Cnratorio zwey Secretaire und ein Notär 
Psiichtung erwählt. Der erste biefer Secretaire gehört nur z» biefem Collegio, 
bt"ir?unT besorgt alle bie ihm von demselben und dem Vice Curator Übertragenen 

des Notars. Geschäfte und Ausfertigungen, führt das Protokoll bcy den Ver> 
fummlungm dieses Collegiunis, hat das Archiv desselben unter sich 
unb fuhrt bey ber Kassa bie Rechnung. 

Der anbere Secretair ist bey ber Cenlitr zu ben bey derselben 
vorkommenden Gefchäfteu angestellt Der Notar aber fuhrt, tHeils 
unter Anleitung und Aufsicht des Syndieus, das Protoccll im aca. 

bemi-
/ 

( ) 

bemifchen Gericht, besorgt die tlrtheife und andern Ausfertigungen 
und steht dem Archiv desselben vor; (Heils ist er dem Curatorio zu 
dessen Aufträgen verpflichtet. 

F ü n f t e s  K a p i t e l .  

Von den Faku l tä ten»  

\ § «3. 
Ba) der Universität fctl eine theologifche, juristisibe, mebieinifche 

«nb philofophuchc Facultät seyn. Alle orbentliche Professoren einer 
tf-icuuat inachen unter sich ein Facultäts-Collegium aus. 

§. 64. 

Die theologischen Vorlesungen müssen ber heiligen Schrift und Zu unitm 
ihrem getreuen Verständnisse gemäß scyn, unb müssen die (ehrenden eibl 

S! «1" .^^beologie darauf einen Eid leisten, baß sie bie reine 
' , b lehren wollen, btefe aber fowohl, als auch alle andere 
)ur' U") ausö bündigste verpflichten, baß sie keine Grundsätze 

verbreiten wollen, bie ber Religion, ber öffentlichen Ruhe, der 
Verfassung bee Staats ober ber Reinheit ber Sitten widersprechen, 
* «IC a^ }ltrd) ihr Betragen kein öffentliches Aergcrniß geben. Um 
ollen Mißvei'siänbnissen unb Abweichungen vorzubeugen, tsi die Be-
ffmuuung des theologischen LehrbegiifS und der Eid wegen ber 
Vorlesungen darüber der Vereinbarung der Universität mit dem 
Ccnsistono überlassen. 

§. 65. 
Die Mitglieber aller Facultäts-Collegien müssen bie Doctor- ober $tb, 

Magister Würde erlangt haben. 

§. 5^. 
^n icdeniJvacuftätSCcffcgio führt der Decan den Vorsitz; welche D-Md-s 

Wurde jährlich nach dem Dienstalter unter den ordentlichen $)rofcflo< 
reo der Facultät abwechfe.t. 

§- 67. 

Bey gleichen Stimmen sieht dem Decan bie Entscheidung zu. <?n(fcW, 
§. 68. dungSrecht 

Wenn einem Professor in dem Jahre, da er Decan fcyn follte, 'Sil"' 
zugleich die Würde des Prorectors zufiele, und er sie annähme, fo T"n"btr 

tritt der auf ihn in der Facultät folgende in feine Stelle als 3uW''l>l8C' 
Decan ein. 

§. 69. 
Stimmliche Dccane find Beysttzer des Univerfitckts Gerichts. fmitnf» 

4 §. 70. ee^;ts<i 

ber acade» 
mischen 
Würde. 
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§. 70* 
^ru?mgs- Jeder Decan hat das Recht, so oft er es für nöthig findet, die 

r-chl. Glieder feiner Facultät zusammen zil berufen. 

§ .  T-
«dbmif*. 2edc Facultät ertheilt, nach vorhergegangener abgelegten Probe 
Würden, im Zufritttten und nach öffentlichem Examen, mit Genehmigung Des 

Collegiums der Curatoren, academifche Würden und das Recht, 
öffentliche Vorlesungen zu halten. 

§.  72 .  

D-dinaung Niemand kann außerordentlicher Professor werden, der nicht 
denttiche°n eine academifche Würde erlangt und eine öffentliche Disputation in 

«Professuren, lateinischer Sprache gehalten hat. 

§- 73-
Gebü°hre°^ Von den durch das Collegium der Curatoren mit Zuziehung der 

Facultäten zu bestiiumenden Promotions-Gebühren fällt ein Drittheil 
der Umverfitäts Kasse zu, die übrigen zwey -untthcilc aber werden 
nach Gurbefinden der Facultät »ertheilt. 

§. 74. 
23eran(iat-. Findet in der Zeit von einem Jahre keine Promotion statt, fo 
ovriw! ist, nach Uebereinkunst der Fakultäten, eine Disputation zu ver-

-i°n. gnstalten. 
. . , 5- 75-

N-cht. ju Bey allen öffentlichen Difpmationm steht eS frey, auch außer 
opponire". ^ £),.(inung zu opponircn. 

§• ?6. 
Berechnung Der Decan berechnet alle Einnahmen der Fakultät, führt das 
me^Zakn, Faknltäts-Siegel und fertiget über die crtheilten academifcheu Wür-
Dip!°me.'' den die Diplome aus. 

, 5- 77. 1 

Anferii. Alle halbe Jahre haben die Facultäten einen Catalog ihrer Vor« 
kfungm anzufertigen, und folchen durch ihren Decan dem Univcrfl« 
tätS-Rath zu unterlegen. 

§.  78-

coiicgium Jede Fakultät hat auch dafür zu forgen, daß in jedem halben 
diiputato- 0fl^re wenigstens von einem der Professoren ein Collegium dlsputato 

rium über eine zu felbiger gehörige Wissenschaft gehalten und zugleich 
eine Anleitung zu practischen Ausarbeitungen gegeben werde. 

§. 79-
Auch muß jede Facultät zum Nutzen der, während der halbjähri-

funken. • gen 

( IS ) 

gen Ferien Neu-Ankommendm, eine Vorlesung über die Mtthodolo. 
gie veranstalten. 

So» 
nicticintfcfye hat iiod) bcv^ü.)(ic() dßratif sehtN, Medinnt» 

W 'ährltch ein Mitglied derselben eine besondere Vorlesung halte, kü«!-. 
durch welche der Student, der stch zum künfiigen Landprediger bildet, 
in den Stand ge-ctzt werde, feine Pfarrkinder in ihren Kran» heitm zu 
unterüiitzen und ihnen guten Rath zu ertheilen, wie denselben zuvor 
zu kommen sey. 
V 

S e c h s t e s  K a p i t e l . .  

®»n den e r fo rder l i chen  Pro fessoren  und  . j c f j re rn .  

§- 8r. 

B-v der theologischen Fakultät feilen vier ordentliche Professores Tb-°>. 
angestellt werden: Facuirät. 

1. der Dcgmatie und theologischen Moral. 
2. Der Exegetie und orientalischen Sprachen. 
z. Der Kitchengefchichte und theologischen Literatur. 
4. Der practischen Theologie oder der Catechctie, Homilctic und 

Pastoral-Theologie. 
§•  82 .  

Bey der juristischen Facultät vier ordentliche Professoren: g„tilUfl6e. 
1. Der juristischen Encyclopädie, Geschichte des Rechts und deS 

positiven Staats- und Völker-Rechts. 
2. Des bürgerlichen und peinlichen Rechts, Römischen und Deut-

sehen Ursprungs. 
3. Der Lies- und Ehstländischen ProvinciabRechte und der practi-

scheu RechtSgelehrsamkeit. 
4. Der Rußischen Rechte und deS Rußischen Kanzelley-StykS. 

§• 8Z. 

Bcy der medieinischen Facultät sind vier Professoren anzustel- Med,--. 
len: • Nische. 

• I. Der Anatomie, Physiologie, Chirurgie und Hebammenkunst. 
2 Der Pathologie, Semiotie, Therapie und Clinic. 

3. Der Diätetie, Staats- und populären Arzeney-Wissenschaft. 
und materia medica. 

4, Der Chemie und Pharmacevtie. 

' '' §. 84. 
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§- 84-

Phi'°sopb>- Bcy der philosophischen Facnltät sind sieben Professoren anzu» 
toc' stellen-

1. Der theoretifchen und praetifchen Philofophie. 
2. Der reinen und angewandten Marhcmaric, insbesondere der 

Astronomie. 
z. Der Naturgeschichte überhaupt, Botanik und Mineralogie ins-

befondere, und der Technologie. 
4 Der theoretischen und Experiments! > Pbysie. 
5. Der Staatskunst überhaupt nnd der Finanz-Wissenschaft insbe-

sondere, wie auch der Statistik. 
6. Der Eloquenz, Aesthetik, der Lateinischen und Griechischen 

Sprache, der Alterthümer und der Geschichte der Littera-
tur und Kunst. 

7. Der allgemeinen Weltgeschichte, Staatengeschichte, inSbeson» 
dere rußischer und der vaterländischen Provinzen, und der 
historischen Hilfswissenschaften. 

§• 85. 

L-hr«r und Nußer diefen Professoren sind noch folgende Lehrer anzustellen: 
Ein Lehrer der theoretifchen und praktischen Kriegswissenschaften. 
Ein Lehrer der Rußischen Sprache. 
Ein Lehrer der Deutschen Sprache. 
Ein Lehrer der Französischen Sprache. 
Ein Lehrer der Englischen Sprache. 
Ein Lehrer der Italienischen Sprache. • 

Von den Sprachlehrern ist der Rußische gehalten, die Gcschaste 
des Translateurs bey der Universität zu übernehmen, die 
übrigen aber werden die Verpflichtung haben, in allen Ge. 
schästen des Bibliothekars demselben auf der Bibliothek 
zur Hand zu gehen, wofür ihnen der öffentliche unentgelt-
liehe Unterricht erlassen wird. 

Ein Stallmeister. 
Ein Fecht und Voltigirmeister. 
Ein Zeichenmeister. 
Ein Tanzmeister. 

S i e b e n t e s  K a p i t e l .  
Von den m i t  der  Un ivers i tä t  ve rbundenen Ans ta l ten .  

§• »-!. 
Anstalt«». Bey der Universität sind zu errichten: 

• Eme 
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Eine Bibliothek, unter der Aufsicht eines Bibliothekars und Dice-
Bibliothckars, aus den Professoren; bcy denselben sind die 
Sprachlehrer als Gehülst» angestellt 

Ein Naturalien-Cabinet, unter der Aufsicht des Professors der 
Naturgefchichte. 

Ein Observatorium, mit den dazu gehörigen astronomischen in« 

ffin* JlZIT"' "T mW m Proftssors der Astronomie. 
Eine Sammlung mathematischer und physikalischer Instrumente, 

unter der Aufsicht des Professors der Pliysic. 
anatomisches Theater, unter Aufsicht des Professors der Ana-

tonne, bcy welchem ein Profcctor, nebst zwey Aufwärtern 
anzustellen ist. 

(In Ansehung der nöthigen Cadaver soll es, außer den, bcy 
dcn Gerichtsbehörden zu reqnirircnden Körpern, der 
durch gewaltsame Todesart Gestorbenen, wie auch der 
Tobten aus dem hiesigen Stadt-Hospital, damit nach der 
Verfügung gehalten werde, die bey den anatomischen 
Theatern in St. Petersburg und Moskau gegeben sind) 

Ueberdem, eine Reitbahn, unter Aufsicht des Stallmeisters, wo. 
bcy die erforderliche Reitknechte und 8 Pferde zu halten sind. 

Simrem-Ä«™* L"V™ !«"» Schmkr im« iwq,« »' 

rl " Cr Universität erlaubt, für die Anleauna ämt c\im, und 

duna-sl"tt'7/^ Ci"f Wund-Arzney Krankenhauses, einer Sntbiw 
di ngs Ulisialt, eines botanifchen Gartens, eines öffentlichen chemischen 

LiLT.ml'r2'jmi) C,"Cr D>eh Arzney.Gchule, wie auch für die An. 
st.llung eines Acchltectors und eines MechanicuS, je nachdem die Um­
stände eins vor dem andern nöthig machen werden, zu sorgen. 

A c h t e s  K a p i t e l .  

Von E in r i ch tung  d e r  V o r l e s u n g e n .  

{• 88. 

gen. 

rien JÄT, ®Cr(cfun9en müssen kurz vor Anfang der Fe- $-MWn8 
wen beendigt und geschlossen werden. d»s«idcn. 

5 §« 9°t 
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§*  9®*  

g«rim. Die Universität hat zwey Mal im Jahre Ferien, nemlich den 
ganzen Monat Januar und den ganzen Monat Julius. 

§. ,i. 

Zelt btr Die Privat'Vorlesimgen werden von den Professoren täglich eine 
Hono-, Stunde gehalten, wie solches auf andere Universitäten gefchieht, und 

'der ©tünt zwar vier bis 6 mal in der Woche; der unentgeldliche Unterricht aber 
»<"• wird 2 bis 4 mal in der Woche ertheilt. In Änfehung des Honorar», 

welches die Studenten zu entrichten haben, ist folgender Unterschied 
zu beobachten: Fardie theologischen Vorlesungen, weiche gewöhnlich 
von einer größern Anzahl Studirender, und zwar von den Aermern, 
besucht werden, soll nicht mehr als 6 Rubel Silbermünze bezahlt 
werden. Für die Vorlesungen über die theoretische Philosophie, welche 
jeder, der Theologie studirt, hören muß, 6 Rubel S. M. Für die 
Vorlesungen über die praktische hingegen, wie auch für die mcdicim« 
fchen, 8 Rubel Silb. Mze> Für die juristischen Vorlesungen, welche 
größtentheils von adlichen, also Vergleichungsweise von einer gerin­
gem Anzahl Studirender besucht werden, ist halbjährig io Rubel S. 
Münze zu erlegen. Zu den Experimenten in der Chemie und Physic 
ist es den Professoren erlaubt, von den Studirenden einen von dem 
Curatorio zu genehmigenden Beytrag zu erheben. 

Jeder Stndirende hat zu Anfang des halben Jahres bey dem 
Curatorio anzuzeigen, welche Collegia er hören will, sich dort deswe-
gen zu unterzeichnen und das Honorar zu entrichten, von wo es der 
Professor mit der Unterzeichnung erhält. In Ansehung der Lehrer 
und ExereitteN'Meister wird das Curaterium, nach Maaßgabe der 
Umstände, weiterhin den Preis der Stunden bestimmen. 

§ 92. 

Srlaubmß, Dm Professoren und Privat-Doeenten wird erlaubt, über jede 
WffÄast Wissenschaft, nach vorhergegangener Disputation, Vorlesungen zn 

hatten!" halten, ohne der schriftlichen Bewilligung oder Empfehlung eines der 
1 ' Facultäts Glieder zu bedürfen; doch sind die Vorlefungen, welche auf 

die Religion Bezug haben, nicht eher zn halten, bis zuvor der Pro» 
fessor den im 6.64 vorgeschriebenen Eid darüber geleistet hat. 

§• 93-

D-rgl-ichen Jeder practisirende Arzt darf elinifcheVorlesiingen halten, auch 
darf jeder graduirte Arzt medicimfche Vorlesungen halten, jedoch mit 
Beobachtung dessen, was im <j. 91. über das Honorar festgesetzt ist, 

uiii) 
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und unter der §. 92. gedachten Bedingung, vorher öffentlich zu bis-
putiren. 

§• 94-

Die Professoren sind verbunden, dem Curatorio diejenigen Stu- ani',te6<t 

denten anzuzeigen, welche sich eine öftere Verfäumniß der Lehrstunden eiuoentmü 
zu Schulden kommen lassen. 

§• 95. 

Die Professoren haben bcy ihrem Vortrage Ordnung nnd Deut-
lichkeit zu beobachten. • ütMeit V» 

Vortrags. 

§• 96. 

Die Professoren der theologischen Facultät babcn unter den Jüug> 
lingen, die sich der Gottesgelahrtheit widmen, eine gewisse Anzahl der ror^mT" 
fähigsten und vorher geprüften Subjekte anszuwählcn, und aus den-
felben ein theologifches Seminarium zu bilvcn. Jedes der Glieder 
desselben muß nach der Reihe, nicht uur vor der deutschen Gemeine, 
fondern auch in der Landessprache, wöchentlich einmal in der Kirche 
predigen. 

§ 97. 

Die nähere Bestimmung hievon wird künftig von den Professoren wrogc 
der Theologie entworfen, und dem Curatorio zur Genehmigung vor- im' 
gelegt, welche, wenn die Casse es »erstattet, den Seminaristen einige 
Unterstützung zuzutheilen haben. 

§. rg. 

Dem Professor der Philofovhie und dem Professor der Eloquenz Pz>>a,°gi. 
wird es zur Pflicht gemacht, aus einer Anzahl der fähigsten und dazu ^trtaT" 
Lust bezeugenden, jedoch vorher geprüften Jünglinge, ein pädaqo-
gifches Seminarium zu errichten, und nach einer von den Cura-
torcn zu genehmigenden Einrichtung, die Ausbildung der Jünglinge 
ihrer Facultät unentgeltlich zu befördern. 

§. 09. 

Der Zweck dieses Scnu'nariumS ist, gefchickte Schul- nnd Haus- »"D 
Lehrer für das rußifche Reich zu bilden, weswegen es dem Curatorio 
zur Pflicht gemacht wird, tiefe Anstalt möglichst zn befördern, und • 
den Seminaristen aus dm Ecsparnißen der Casse Unterstützung znflie-
ßen zn laßen — damit sie insbesondere sich der Rußischen Sprache be> 
fleißig.« töuncn. 
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§. 100. 
^rieben"* Alle der Universität nöthigen Bücher, welche aus der Fremd« 

Düch-r. verschrieben werden, sind von der academischen Censur, nach §. 14. zu 
beprüfen. 

N e u n t e s  K a p i t e l .  

V o n  d e r  U n i v e r f i t a t ö - C a s s e .  

§. IQ?. 
uni«»ss. In die UniversitätS Casse fließen die Einkünfte von allen der Uni-

fluägcsejtcn Fonds, so wie alle zufällige, schon bestimmte oder 
noch zu bestimmende Einnahmen. 

§' 101. 
Zahlung ber Aus dieser Casse werden am Schlüsse jedes halben Jahres, die 
' gen""' Besoldungen für die verflossene Zeit ausgezahlt. 

§• »03. 

Mtf'tu ®'c ^sse steht unter der Aufsicht des Vice Curatoren, des Pro« 
Kasse unb rectors und eines der Deeanen; der Seeretair des CuratorillMs führt 
Rechnung die Rechnung. Von den drey Ersten hat einJedereinen eignen Schlüf« 

fei zur Casse, und keiner kann ohne Vorwissen der beyden andern Col-
legen, und ohne Gegenwart des Secretairen, Geld aus derfelben neh« 
men. 

§• 104. 
ch?Berich!i- Diefe Pctfonen verfammeln sich wöchentlich wenigstens einmal, 
gung b« iU Berichtigung der Rechnungen. 

vvCö) n un^ ctif t 
§. 105. 

Schnurbuch, Jede Einnahme und Ausgabe muß fofort in ein Schnurbuch ein« 
getragen, und durch Quittungen belegt werden. 

§. I06. 
Art der Aus- Die Auszahlungen gefchehen entweder nach den festgefezten, nnd 

ja&iung. von dem Curatorio beglaubigten Verzeichnissen der stehenden Ausga-
den; oder auf fpecieUe Anweisung des Curatorii; die kleinen Ausgaben 
zur Unterhaltung der Gebäude u. dgl. ausgenommen, zu welchen der 
Viee-Curator von den Curatoren bevollmächtigt wird. 

$. 107. 
Haibjäbn- Halbjährig wird die Rechnung geschlossen, von den drey vorbe-

s/nb^R-ch-nannten Aufsehern der Casse unterschrieben, von dem die Rechnung 
NUNg. füh« 
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führenden Secretairen contrasignirt, tind dem Cnratono unterlegt, 
welches sie, nach geschehener Beprüfimg, quittiret, den Cassa-Be­
stand revidirct, und über die Verwendung der nachgebliebenen Sum> 
men, erforderliche Anwendung trifft. 

Vierter Abschnitt. 
Von der  Po l i zey -Ger ich tsbarke i t  der  Un ivers i tä t .  

E r s t e s  K a p i t e l .  

Von der  Ger ich tsbarke i t  überhaupt .  

§ 108. 7 

Die Universität übt diese Gerichtsbarkeit durch den Prorektor, Auzübnnz 
das UniversitätS-Gericht und den großen UniversitätS-Rath, aus. 3ur,:^lction 

Der Prorector entscheidet für sich, über alle Forderungen, die nicht 
über 5 Rubel betragen. Die Größeren gehören für das Academifche 
Gericht; so wie der Prorector einen Studenten nur vorläufig aus 24 
Stunden arretiren kann. 

§• 109. 
v  

In dem UniversitätS Gericht präsidirt der Prorector, dessen Bey- Personal-
sitzer, der Syndicns perpetiieU und die 4 jedesmaligen Deeane |tnd;%"!@"'' 
webet) der Notair unter dem Syndicns das Protocoll fuhrt; es ver-
fammelt sich wöchentlich einmal, und fo oft es der Prorektor zttsam-
men ruft. 

1 10. 

Der Universitäts-Rath besteht aus dem ganzen Universitäts-Ge- . bei 
rieht, und alle übrigen Professoren der Universität. Bey Verl)«nb< Un^tl'cs.t5' 
lungert über wissenschaftliche Gegenstände, führt ein Professor derjeni­
gen Facultät, in welche die Sache cinfchlägt, das fcientivssche Special« 
Protocoll; das General-Protocoll aber, und in juristischen Fällen das 
Special-Protocoll, führt der Syndicns (der im UniversitätS-Rath 
eine confultative Stimme hat), und unter ihm der Notär. 

§. III. 

Das Universitäts-Gericht entscheidet auf alle Klagen über Ueber« obn-q-nb-i. 
tretung des Universitäts-Reglements, und verhängt Geldstrafen und 3'™„""b

b
5ä 

Verhaftungen. In allen wichtigen Fällen, das heißt, was über 50 
Rubel Werth beträgt, können die Entfcheidungen, fobald die Parten ri*». 

6 es 
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es verlangen, zur Dijndicatur des großen Raths gebracht werden. 
Absetzungen eines Professors und Lehrers, oder Relegationen eines 
Stndenten, bedürfen jedesmal die Bestätigung des Curatorii, das 
auch die Befugniß zu mildern hat; so wie der Vice-Cnrator bcy allen 
Entscheidungen im UniversitätS-Gericht nnd UniversitätS-RathedaS 
Recht der Suspension hat. 

Z. 112. 

Bit band» Alle bey dem UniversitätS'Gericht zu verhandelnden Sachen wer-
lung den, soviel möglich, nur mündlich und ganz summarisch verhandelt. 

Kein Student darf durch einen Advoeaten bey dein UniversilätS-Ge-
richt oder Universitätö-Rath vertreten werden. 

§. HZ. 

Bty Ster- Bey allen Sterbefällen der zur Universität gehörigen Personen 
fc ,<rc"' besorgt das Universitäts-Gericht das Verzeichnis und die Besiegclung 

des Nachlasses. 
§• i >4-

Zeit der Jeder Studirende muß, wenn er die Aeademie verlassen hat, 
«bg-gang-n-spätestens innerhalb einem Jahre und 6 Wochen bey dem Universi« 
S-ud-nt-n. täts'Gcricht belangt werden, wenn die Klage auf Verhältnisse, in 

denen er als Student gestanden hat, sich gegründet, doch kann er diefe 
Zeit auf ; Monat verkürzen, wenn er emen Aufruf feiner Gläubiger 
gerichtlich bewürkt. 

§. >15-

Zeit d-r AN'. Sollte ein Student in Verbindungen getreten siyn, die erst nach 
Äng-g-n» einem Jahr und 6 Wochen in Erfüllung gehen, fo müssen felbst diese 
Verbindun. Verbindungen/ doch innerhalb diefer Frist, fowohl bey den Gerichten 

der Universität, als auch den Gerichten der Provinz, aus der dieser 
Student gebürtig, angezeigt werden. 

Ist solches nicht geschehen, so kann nie auf selbige in irgend einem 
Gerichte Klage angestellt werden. 

Z w e y t e s  K a p i t e l .  
Von dem Synd icuö .  

§• "6. 

Mst-llnng Es wird unter dem Namen Syndieus von dem Curatorio ein 
S,Indiens, rechtschaffener, geschickter und mit den Gesetzen der Universisät und 

der Provinz bekannter Rechtsgelehrter angesetzt, der auch außeror« 
deutlicher Professor styn kann. 

5. 117. 
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§- 117. 
Er ist, da alle übrige Glieder des UniversitätS'Gcrichts jährlich B-rpflich. 

abwechfeln, der immerwährende Beysiyer desselben; er hat die Wicht,tun* ^ta­
uber die Ordnung in den Kanzelleyen und Archiven des llniverfitäts' 
Gerichts und des Universitats-RatheS zu wachen und dahin zu sehen, 
daß alle eingegangene Sachen schleunig zum Vortrag kommen, j 

§. H8. 

5" Fallen, wo die Universität in Ansehung ihrer Gerechtsame, 53m™,mg 
Eigenrhnms, Besitzungen, Kasse :c. bey den verschiedenen Gerichts» bi

f
r 

Instanzen als Kläger oder Beklagter vertreten werden muß, hat er 
die Anfertigung der Schriften und Aussätze zu besorgen, und vertritt 
die ganze Universität und die einzelnen Collegia derselben. 


